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1. Eltern- und Schülerinformation zum Schuljahresbeginn 2011/12   

     für die Jahrgangsstufen 6- 12
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

liebe Schülerinnen und Schüler,

zu Beginn des neuen Schuljahres kehren hoffentlich alle wieder gut erholt sowie mit neuem Eifer und frischen Kräften für den anstehenden Lernprozess aus den Ferien zurück. Für ein gelingendes Schuljahr darf ich Ihnen und Ihren Kindern schon jetzt alles Gute und viel Erfolg wünschen. 

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, den Elternbrief in Ruhe zu lesen und den Erhalt durch Ihre Unterschrift zu bestätigen. 
Im letzten Schuljahr wurde Ihnen mit dem 1. Elternbrief ein  umfänglicher Anhang mit Informationen zu wichtigen Regelungen für den Schulalltag ausgeteilt. Ich habe Sie darumgebeten, sich diese Unterlagen gut aufzuheben, da sie in den nächsten Jahren nicht mehr mit dem Elternbrief ausgeteilt werden würden. Sollten Sie diese Unterlagen nicht mehr besitzen, so finden Sie die entsprechenden Informationen auch auf unserer Homepage (www.kolleg-illertissen.de) unter dem Link →Eltern.
Zunächst darf ich Ihnen / Euch die neu hinzu gekommenen Lehrkräfte vorstellen.

Wir begrüßen an unserer Schule recht herzlich:

Frau Bader Simone, StRin i.K. (D/E); Herrn Bernhardt Oliver, StR i.K. (D/ G / Sk); Frau Bertele Stefanie Lin  i.K. (F); Herrn Wiblishauser Tobias, StR i.K. (D/G/ Sk) und Frau Theuer Irmengard, StRin i.K. (C/B), die aus der Beurlaubung zurückkehrt, und wünschen Ihnen alles Gute, viel Freude an ihrer Tätigkeit am Kolleg und ein erfolgreiches pädagogisches Arbeiten zum Wohle der ganzen Schulfamilie.

Damit ist auch in diesem Schuljahr die Unterrichtsversorgung in vollem Umfang sicher gestellt!
Nicht vergessen möchte ich aber, auch die Schar der neuen Gymnasiasten bei uns ganz besonders  willkommen zu heißen und ihnen viel Erfolg für ihre gymnasiale Laufbahn zu wünschen.

Die folgenden Bereiche des Elternbriefes aus dem vergangenen Schuljahr möchte ich noch einmal gezielt hier anführen:
Elternbeirat 

Der Elternbeirat wird auf zwei Jahre gewählt. Der im Schuljahr 2010/2011 neu gewählte Elternbeirat wird demzufolge auch in diesem Schuljahr amtieren, wobei nach dem Ausscheiden von Frau Maile mit Herrn Dr. Eiselt  ein neuer Vorsitzender den Elternbeirat leiten wird. An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank der ausscheidenden bisherigen Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Maile, für ihr großes Engagement und ihren Einsatz für die Schule und unsere Schüler und ebenso den übrigen Elternbeiratsmitgliedern für ihre engagierte Arbeit in den letzten beiden Jahren.

Auf Antrag des Elternbeirats sollen auch heuer wieder für die Unterstufenklassen der Jahrgänge 5 – 7 Klassenelternsprecher an den Klassenelternabenden gewählt werden. 
Eine Liste der Mitglieder des Elternbeirats und anderer wichtiger schulischer Gremien erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch ebenso wie eine Zusammenstellung der individuellen Sprechstunden der Lehrkräfte. 
Der Elternbeirat steht Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Vermittlung zwischen Schule und Elternhaus zur Verfügung. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern, Elternbeirat, Schulleitung und Lehrerkollegium als Erziehungsgemeinschaft fördert das Schulklima enorm.

Sie können also gerne mit Ihren Wünschen, Anregungen oder Anträgen auf den Elternbeirat zugehen und so aktiv zur inneren Schulentwicklung beitragen. Den ausscheidenden Elternbeiratsmitgliedern danke ich herzlich für ihr Engagement.

Neben Kritik sind uns natürlich auch positive Rückmeldungen Ihrerseits sehr willkommen.

Generell möchte ich an Sie appellieren, sich auch persönlich für die Schule zu engagieren. 

Mitnahme von Mobilfunktelefonen (Handys) bzw. digitalen Speichermedien

    Immer wieder kommt es zu Störungen des Unterrichts durch mitgeführte Mobilfunktelefone. Diese sind 

    während des Unterrichts grundsätzlich ausgeschaltet zu halten (KMS vom 04.04.2000, Nr. III/1-4002-

    6/035394). Es gilt generell das gesetzliche Verbot der Benutzung von digitalen Speichermedien (Handy;    

    MP3-Playern, Walkman oder Discman).  Auch unsere Schule verfährt hier analog zum BayEUG Art. 56 Abs. 
    5, in dem es heißt: „Im Schulgebäude und auf  dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige 

    digitale Speichermedien, die nicht zu  Unterrichtszwecken verwendet werden, auszuschalten.

    Die unterrichtende oder die außerhalb des Unterrichts Aufsicht führende Lehrkraft kann Ausnahmen 
    gestatten.  Bei Zuwiderhandlungen kann ein Mobilfunktelefon oder ein sonstiges digitales   
   Speichermedium   vorübergehend einbehalten werden.“ 

    Wird während der Unterrichtszeit eine SMS geschrieben oder gar heimlich der Unterricht 

    als Video mitgeschnitten, so gilt das nicht nur als Fehlverhalten und Stören des Unterrichts, sondern stellt eine 

    strafbare Handlung dar. Ohne das Einverständnis von Betroffenen durchgeführte Ton- und Filmaufnahmen 

    stellen eine Verletzung des Persönlichkeitsrechtes dar und können angezeigt werden. Sollte der begründete 

   Verdacht bestehen, dass sich auf Schülerhandys Gewaltvideos, pornographische oder andere menschen-

    verachtende Aufnahmen befinden, die angeschaut oder gar ausgetauscht werden, ist von der Schule die Polizei 

    einzuschalten.

    Im Rahmen von Prüfungen (Leistungserhebungen) gilt, dass die Regelungen der GSO über  den Unterschleif 

   anzuwenden sind, da auch schon das Mitführen eines ausgeschalteten  Mobilfunktelefons das Bereithalten 
    eines unerlaubten Hilfsmittels darstellt.
Schulinternes Konzept für Leistungsnachweise   

Hier kommt es zu folgenden Festlegungen:

1) Die Fachschaft Englisch wird in der 6. und 10. Jahrgangsstufe eine mündliche Schulaufgabe abhalten;

    die Fachschaft Französisch in den Jahrgangsstufen 7 und 10.

2)    Ein Schüler muss dann  an einem Tag mit einem mündlichen großen Leistungsnachweis  

      (= mündliche  Schulaufgabe) an keinem  schriftlichen kleinen Leistungsnachweis mehr teilnehmen.

3) Die Fachschaft Latein behält sich die Option vor, der im KMS VI. 3 – 5 95402 – 8.64540 vom 

       24.06.2004 gegebenen Empfehlung zu folgen, auch in den Jahrgangsstufen, in denen Latein nur 

       dreistündig unterrichtet wird, vier Schulaufgaben schreiben zu können. Dies soll in Absprache der

       Lateinlehrer für alle Klassen der jeweiligen Jahrgangsstufe verbindlich gelten.

4) Substitution von Großen Leistungsnachweisen ( § 54,2)

    Nach Beschluss der Fachschaft Deutsch ersetzt ein schulinterner Leistungstest zusammen mit   

    dem zentralen Jahrgangsstufentest in den Jahrgangsstufen 6 und 8 auch weiterhin eine Schulaufgabe.

5) Kleine Leistungsnachweise (§ 60, Abs.  1, Satz 2)

    Bei der Bildung der Gesamtnote für die kleinen Leistungsnachweise sind die schriftlichen, mündlichen 

    und ggf. praktischen Leistungen angemessen zu gewichten.

    Die Entscheidung über die Gewichtung der kleinen Leistungsnachweise liegt im pädagogischen Ermessen  

    des Lehrers.    

Nach § 57,2 GSO sind schriftliche Leistungsnachweise, die den Schülern zur Einsichtnahme durch die Erziehungsberechtigten mit nach Hause gegeben werden, binnen einer Woche unverändert zurückzugeben.

Ich bitte dringend darum, diese Frist einzuhalten und dafür Sorge zu tragen, dass die Schulaufgaben, die den Charakter eines Dokuments besitzen, auch pünktlich und zuverlässig abgegeben werden..

Datenschutz

Laut Hinweis des Datenschutzbeauftragten des Freistaats Bayern ist bei allen Veröffentlichungen von Namen, Fotos auf denen einzelne Schüler oder auch ganze Klassen abgebildet werden, und sonstigen personenbezogenen Daten in  schulischen Veröffentlichungen (im  Jahresbericht und auf der Homepage) das Einverständnis der Genannten oder Abgebildeten nötig. 

Wir bitten Sie darum,  die beiliegende Einwilligungserklärung zu unterzeichnen.

Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus

Eine gute, vertrauensvolle  Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus in allen Jahrgangsstufen trägt nicht nur zu einer positiven Atmosphäre und einem guten Schulklima bei, sondern ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, den Erziehungs- und Bildungsauftrag  gelingen zu lassen. Dies macht es erforderlich, dass sich alle Beteiligten ihrer jeweiligen Aufgaben und Verantwortung bewusst sind.

Dazu gehören für die Schüler auch ihre schulischen Pflichten, die es erfordern, sich so zu verhalten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und die Bildungsziele erreicht werden können. Dazu bedarf es der gründlichen Vorbereitung auf den Unterricht, der Aufmerksamkeit, des ausgeprägten Fleißes und einer angemessenen Arbeitshaltung. Das Stören des Unterrichts, unsoziales Verhalten im Schulalltag, mangelnde Vorbereitung auf den Unterricht, Desinteresse und das Vergessen von Unterrichtsmaterialien  belasten die Lehrer durch unnötige Arbeit, verringern den schulischen Erfolg und führen häufig rasch zu einer Überforderung am Gymnasium.

Am Kolleg sehen wir es als unsere Aufgabe an, den Schülern nicht nur Stoff und Wissen zu vermitteln, sondern sie auch auf ein Studium oder eine berufliche Ausbildung und das spätere Berufsleben vorzubereiten.

Dazu gilt es für die Schüler zu lernen, bereits an der Schule ein Verhalten zu praktizieren, das später vorausgesetzt wird:  Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sowie ein angemessenes Sozialverhalten (Disziplin!) spielen dabei eine große Rolle. Deshalb bitte ich Sie, liebe Eltern, unsere Schule bei der Vermittlung dieser Werte aktiv zu unterstützen. 

Tragen Sie bitte mit dazu bei, dass sich Ihr Kind über seine Verantwortung bewusst wird und  an die geltenden Spielregeln hält, ohne die ein geregelter Schulbetrieb und ein erfolgreicher Schulbesuch schlecht möglich sind. Dazu gehört es auch, auf die Sauberkeit im Klassenzimmer und in der Mensa / Pausenhalle zu achten und sein Geschirr etc. abzuräumen!
Da die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus und die daraus resultierende Wertschätzung der Erziehungsarbeit von großer Bedeutung ist, bitte ich Sie, regelmäßig von den Möglichkeiten zu Gesprächen, wie z.B. bei Klassenelternabenden, den Lehrersprechstunden und den beiden Elternsprechtagen sowie den Begegnungen an den übrigen Schulveranstaltungen, regen Gebrauch zu machen. Unsere Lehrerinnen und Lehrer stehen Ihnen in dringenden Fällen auch telefonisch zur Verfügung, zur Not auch außerhalb der Unterrichtszeiten. Melden Sie aber bitte einen Besuch in der Sprechstunde immer rechtzeitig an oder lassen Sie sich von der Sekretärin, Frau  Rapp, einen Termin geben, um sicherzustellen, dass die Lehrkraft am gewünschten Tag auch anwesend ist.

Wenden Sie sich bei  allen Fragen zum Unterricht und zur Unterrichtsgestaltung oder evtl. auftretenden Problemen bitte immer erst an die betreffende Lehrkraft als ihren Ansprechpartner. Daneben stehen Ihnen auch die Verbindungslehrer, der Beratungslehrer, und der Schulleiter (üblicherweise in der angegebenen Reihenfolge!) zur Verfügung.

Im vertrauensvollen, offenen Gespräch lässt sich schnell vieles klären, bevor unnötige Probleme oder Konflikte entstehen. Oft liegt in einem Problem die Chance zur Veränderung, wenn beide Seiten gemeinsam um eine Lösung bemüht sind. 

Erlauben Sie mir noch eine abschließende Bemerkung:
Aus schulorganisatorischen Gründen und unter Beachtung der Budgetvorgaben ist es leider noch immer nicht möglich, durchgängig kleine Klassen zu bilden, selbst wenn dies pädagogisch wünschenswert wäre. Auch bei der Klassen(neu)bildung können nicht immer alle persönlichen Wünsche erfüllt werden, selbst wenn Sie aus der Sicht der einzelnen Familie oder des einzelnen Kindes berechtigt sind. Häufig steht hier eigennütziges Denken oder Fordern von Seite einzelner Eltern dem Erfordernis aus schulischer Überlegung heraus andere Entscheidungen treffen zu müssen entgegen. Bitte haben Sie dafür (mehr!) Verständnis.
Mit  freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr 

Ihr

Manfred Schöpplein, OStD i.K.

Schulleiter
